
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 6 Staffelstärke, Auf- und Abstieg 

 
(1) Vereine, die am Spielbetrieb der Regionalliga Nord der Herren teilnehmen wollen, müssen neben der 

sportlichen Qualifikation ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie die Erfüllung von bestimmten 
Sicherheitsauflagen nachweisen. Einzelheiten regeln die Anhänge 1-5 der NFV-Spielordnung. Sie sind 
Bestandteil dieser Ordnung. 

 
(2) Die Regionalliga der Herren umfasst grundsätzlich 18 Mannschaften, die der Frauen grundsätzlich 12. 

Ausnahmen von dieser Staffelstärke beschließt der Verbandstag und im Rahmen seiner Zuständigkeit das 
Präsidium. 

 
(3) Am Ende eines Meisterschaftsjahres (nach § 5 Abs. (1)) steigen aus der Regionalliga Nord der Herren 

grundsätzlich die drei letztplatzierten Mannschaften ab, aus der Regionalliga Nord der Frauen 
grundsätzlich die beiden letztplatzierten Mannschaften. Die Erreichung der in Absatz (1) vorgegebenen 
Staffelstärke hat jedoch Vorrang vor dieser Abstiegsregelung. 

 
(4) Die Zahl der aus den Ligen des Norddeutschen Fußball-Verbandes e. V. (NFV) absteigenden 

Mannschaften erhöht sich, wenn die in Absatz (1) geregelte Staffelstärke durch den Abstieg von 
Regelabsteigern in diese Ligen überschritten wird. Dagegen erhöht sich die Zahl der Absteiger zunächst 
nicht, wenn eine Mannschaft oder mehrere Mannschaften ohne Anrechnung auf die Zahl der 
Regelabsteiger ihrer bisherigen Spielklasse in eine der Ligen des NFV absteigen muss bzw. müssen. Die 
Reduzierung auf die in Absatz (1) vorgebende Staffelstärke erfolgt erst im darauf folgenden Spieljahr 
durch eine entsprechende Erhöhung der Zahl der Absteiger aus der betroffenen Liga. 

 
(5) Die Zahlen der in die Regionalligen aufsteigenden sowie aus diesen Ligen absteigenden Mannschaften 

können sich verändern, wenn dieses durch überregionale Strukturveränderungen erforderlich wird. 
Einzelheiten hierzu beschließt gegebenenfalls das Präsidium des NFV. 

 
(6) Der Aufstieg in die 3. Liga der Herren ist in der DFB-Spielordnung in der jeweils gültigen Fassung geregelt 

(siehe auch Anhang 1 'Regionalliga-Statut -Herren-', Ziffer 1.4). 
 
(7) Aus den höchsten Spielklassen der vier Landesverbände im NFV der Herren steigen mindestens drei 

Mannschaften in die Regionalliga Nord der Herren auf. Dieses sind: 
 

a) die bestplatzierte aufstiegsberechtigte und zugelassene Mannschaft der Oberliga Niedersachsen, 
 
b) der Sieger und Zweitplatzierte einer einfachen Punktrunde, bestehend aus je einer bestplatzierten 

aufstiegsberechtigten und zugelassenen Mannschaft aus Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein 
sowie der nächsten bestplatzierten aufstiegsberechtigten und zugelassenen Mannschaft der Oberliga 
Niedersachsen. 
 

(8) Aus den höchsten Spielklassen der vier Landesverbände im NFV der Frauen steigen mindestens zwei 
Mannschaften in die Regionalliga Nord Frauen auf. Dieses sind: 

 
a) der Sieger einer Aufstiegsrunde, bestehend aus je einer qualifizierten aufstiegsberechtigten 

Mannschaft aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen. 
b) eine qualifizierte aufstiegsberechtigte Mannschaft der Oberliga Niedersachsen. 

 
Bei Freiwerden eines dritten Aufstiegsplatzes qualifiziert sich der Sieger eines Entscheidungsspieles (§ 5, 
Absatz 5) zwischen dem Zweiten der Punktrunde und dem Vizemeister aus Niedersachsen. Beim 
Freiwerden eines vierten Aufstiegsplatzes steigen beide vorgenannten Mannschaften auf. Steigen weniger 
Mannschaften aus der 2. Frauen-Bundesliga in die Regionalliga der Frauen ab, als Mannschaften aus der 
Regionalliga der Frauen aufsteigen, werden die dadurch freiwerdenden Plätze durch eine erhöhte Zahl 
von Aufsteigern besetzt. 

 
(9) Wird über das Vermögen eines Vereins das Insolvenzverfahren eröffnet oder wird die Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt, so gilt die Mannschaft des Vereins als Regelabsteiger. In 
diesem Fall obliegt die Eingliederung dieser Mannschaft in den Spielbetrieb dem betreffenden 
Landesverband. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10) Beendet eine Mannschaft aus eigenem Entschluss oder durch Ausschluss ihre Teilnahme an der 
Punktrunde, so gilt sie als erster Regelabsteiger. In diesem Fall obliegt die Eingliederung dieser 
Mannschaft in den Spielbetrieb dem zuständigen Landesverband. 

 
(11) Verzichtet eine für den Wettbewerb qualifizierte Mannschaft vor Beginn des Spieljahres (01.07.) auf ihre 

Teilnahme, so trifft der zuständige Ausschuss die Entscheidung über die Staffelstärke und ihre Erreichung. 
In diesem Falle ist grundsätzlich zunächst von einer Verminderung der Zahl der Absteiger auszugehen. 
Die Eingliederung der verzichtenden Mannschaft in den Spielbetrieb obliegt dem zuständigen 
Landesverband. Sollte der Verzicht nach dem 30. Juni erfolgen, spielt die betroffene Spielklasse in diesem 
Spieljahr in Unterzahl. Die Zahl der Absteiger am Ende des Spieljahres verringert sich um diesen freien 
Platz. 

 
(12) Steigt eine Mannschaft in eine der Ligen des NFV ab, in der ihr Verein bereits durch eine Mannschaft 

vertreten ist, so scheidet letztere Mannschaft aus dem Spielbetrieb der entsprechenden Liga aus und steht 
als erster Regelabsteiger fest. In diesem Fall obliegt die Eingliederung der Mannschaft in den Spielbetrieb 
dem zuständigen Landesverband. 

 
(13) Das Recht zum Aufstieg in eine der Ligen des NFV entfällt für eine Mannschaft, wenn ihr Verein in der 

entsprechenden Liga bereits mit einer Mannschaft vertreten ist und bleibt. Die Anwartschaft geht in diesem 
Falle auf die nächstplatzierte Mannschaft mit Aufstiegsrecht über. Letzteres gilt auch, wenn eine 
Mannschaft auf ihr Aufstiegsrecht verzichtet oder dieses Recht aus sonstigen Gründen nicht wahrnehmen 
kann. 


